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PLANEN UND BAUEN 2 
 

 

Vorentwurf Bebauungsplan bǊΦ мл αwŜƛŎƘŜƭŅŎƪŜǊά 

In mehreren Sitzungen hat der Gemeinderat zusammen mit dem beauftragten Büro Bauer 
Beratende Ingenieure (Regensburg) die Vorentwürfe für die beiden neuen Baugebiete 
erarbeitet. Die Vorentwürfe bilden die diskussionsfähige Grundlage für die frühzeitige 
Beteiligung der Behörden und der Bürger (siehe Seite 6).  Erst nach Abwägung aller 
vorgebrachten Aspekte wird der Gemeinderat die Entwürfe beider Bebauungspläne 
beschließen, die dann nochmals einen Monat öffentlich ausgelegt werden.   
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FESTSETZUNGEN DURCH TEXT 
 

I.  Rechtsgrundlagen 
Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung 
(PlanzVO), Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 

II. Festsetzungen 
 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 4 BauNVO): 
 Das Baugebiet ist gemäß § 4 BauNVO als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt.  
 

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 16 Abs. 2 BauNVO) : 
a) maximale Grundflächenzahl:    0,3   
b) maximale Geschossflächenzahl: 0,5 
c) maximale Zahl der Vollgeschosse:      II 
d) je Wohneinheit ist eine anteilige Grundstücksfläche  von 300 qm erforderlich 
 

3. Bauweise (§ 22 BauNVO): 
  Zugelassen ist nur offene Bauweise als Einzelhaus- und Doppelhausbebauung. 
 

4. Gebäudehöhen (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO) 
a) max. zulässige Wandhöhen: E+D:   max. 4,80 m  
      E+I+D:   max. 6,50 m      

 Wandhöhe ist das Maß von der Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Wand mit 
der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand. Messpunkt ist der höchst-
liegende Schnittpunkt des natürlichen Geländes mit dem Gebäude. 

b)  Bei einer Wandhöhe zwischen 4,80 m und 6,50 m und einer Dachneigung zwischen 
20° und 29° ist auch die Bauweise E + D zulässig (Jurahaus). 

 
 

5. Überbaubare Grundstücksflächen (§ 23 BauNVO) 
a) Die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstandsflächen nach Art. 6 BayBO haben 

Vorrang gegenüber den festgesetzten Baugrenzen.   
b) Garagen, Carports und Stellplätze dürfen außerhalb der Baugrenze errichtet werden, 

jedoch nicht im Vorgartenbereich und nicht in den privaten Grünflächen. 
c) Nebenanlagen sind auch außerhalb der Baugrenzen und bis zu einer Grundfläche von 

15 qm innerhalb der privaten Grünflächen zulässig, jedoch nicht im Vorgartenbereich. 
Der Vorgartenbereich ist ein 3 Meter breiter Grundstückstreifen entlang der 
Straßenbegrenzungslinie auf Privatgrund. 

 
6. Stellplätze, Garagen und Nebengebäude (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 
a) Der Abstand zwischen Garage und öffentlicher Verkehrsfläche im Zufahrtsbereich 

muss mindestens 5,00 m betragen. 
b) Der Stauraum vor der Garage darf nicht eingefriedet werden. 
c) Stellplätze sind wasserdurchlässig zu gestalten. 
d) Die Stellplatzsatzung der Gemeinde Böhmfeld ist zu beachten. 
e) Die Länge der Grenzbebauung von Garagen und Nebengebäuden darf insgesamt 9 m 

an einer Grundstücksseite nicht überschreiten.  
f) Für Garagen und Carports sind Satteldächer in der Dachneigung des Wohngebäudes 

oder Pultdächer von 0° - 12° zulässig. Der First muss über die Längsseite des 
Gebäudes verlaufen. 
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7. Dächer Hauptgebäude  
a) Als Dachformen für Hauptgebäude sind gleichschenkelige Satteldächer, Walmdächer 

und Zeltdächer zugelassen. Der First muss über die Längsseite des Gebäudes 
verlaufen. 

b)  Dachneigung Hauptgebäude: 
   Satteldach E+D  30° - 40° 
   Satteldach E+I+D  15° - 29° 
   Walmdach E+I+D  15° - 25° 
   Zeltdach   15°-  25° 
c) Negative Dachgauben sind nicht zugelassen.  
d) Dachgauben sind in Form von Schlepp- oder Satteldachgauben ab einer Dachneigung 

von 30° (nur E+D-Bebauung) zugelassen. Die Breite aller Dachgauben, einschließlich 
Zwerchgiebel, darf insgesamt ein Drittel der Hauptdachlänge nicht überschreiten. Die 
Einzelbreite einer Gaube (außer Zwerchgiebel) beträgt max. 2,00 m. Der Abstand zum 
Ortgang wird auf mindestens 1,50 m festgelegt. Die Dachgaube darf max. halb so hoch 
sein wie das Dach. 

e) Die max. Breite eines Zwerchgiebels beträgt 1/3 der Hauslänge. Der First muss unter 

dem Hauptfirst liegen. 

f)  Solaranlagen und Photovoltaikanlagen sind liegend auf der Dachfläche zu bauen oder 

in das Dach zu integrieren, eine Aufständerung ist nur bei Anlagen auf Nebengebäuden 

zulässig. 

g) Für die Dacheindeckung sind einfarbige Dachsteine in den Farbtönen rot, grau und 
schwarz zulässig. Anbauten und Terrassenüberdachungen können auch mit Glasdach 
ausgeführt werden. Dachbegrünung ist zulässig. 

 

8. Äußere Gestaltung  
 Holzhäuser sind möglich. Ausgeschlossen sind Naturstammhäuser ohne 

Verkleidung mit einem Stammdurchmesser größer oder gleich 30 cm.  
 
9. Einfriedungen 
a) Mauern und Gabionen sind unzulässig. 
b) Sockelmauern für Einfriedungen sind bis zu einer Höhe von 20 cm zugelassen. 
c) Entlang der Straßenbegrenzungslinie sind nur senkrechte Holz- oder Metallzäune 

bis 1,30 m Höhe zugelassen, wobei jedoch eine zaunlose und heckenfreie 
Gestaltung empfohlen wird. 

d) Zwischen den Grundstücken sind Maschendrahtzäune bis max. 1,50 m Höhe 
zulässig. 

e) Elektroverteilerschränke werden zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit an der 
Grenze auf Privatgrund gestellt. 

        
10. Geländeregulierung  
 

a) Aufschüttungen und Abgrabungen des natürlichen Geländeverlaufs sind bis max. 
0,50 m (Im Lehen) bzw. 1,0 m (Reicheläcker) zulässig. 

b) Zu den Nachbarsgrenzen (auch öffentliche) sind Aufschüttungen und Abgrabungen 
als Böschung auszubilden. Ein 1 m breiter Streifen entlang der Grenze darf jedoch 
nicht aufgeschüttet bzw. abgegraben werden.  
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Vorentw¿rfe Bebauungsplªne Nr.10 ĂReichelªckerñ und Nr. 11 ĂIm Lehenñ 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
 

Mittwoch 29.10.2014 
 

19.00 Uhr Sportheim FC Böhmfeld 
 

       -  Frau Beate Vielhuber vom Planungsbüro  

  Bauer    Beratende Ingenieure (Regensburg)  

  wird die Vorentwürfe erläutern.  

 - Jede/r hat dann Gelegenheit, Fragen zu stellen, seine 

Meinung zu äußern und Vorschläge zu machen. 

 

Ich lade Sie herzlich ein. 

 
 A lfred Ostermeier 

Erster Bürgermeister 

 

 

In der Zeit von Freitag 10.Oktober bis Freitag 07.November 2014 können Sie zu 

den beiden Vorentwürfen eine Stellungnahme abgeben: 
 

ü Schriftlich an die VG Eitensheim, Eichstätter Str.1, 85117 Eitensheim 

ü Per E-Mail an poststelle@eitensheim.de  

 

Die Vorentwürfe finden Sie: 

 

V auf den Seiten 2 mit 5 dieser Ausgabe von ĂBºhmfeld aktuellñ 

V auf der Homepage der Gemeinde www.boehmfeld.eu unter Aktuelles / 

Mitteilungsblatt Böhmfeld 

 

Sie können sich auch persönlich in der VG Eitensheim zu den üblichen Öffnungs-

zeiten informieren (Tel. 08458/3997-17). 

 

 

 

Eine Bitte an alle Bauherren und Baufrauen: 

Wenn Sie ein Bauvorhaben abgeschlossen haben, teilen Sie dies bitte der VG Eitensheim 

mit. Das gilt auch für verfahrensfreie Dachgeschoßausbauten. Dies ist nötig, damit die 

Verwaltung die Herstellbeiträge für Wasser und Abwasser gerecht festsetzen kann. 

  

mailto:poststelle@eitensheim.de
http://www.boehmfeld.eu/


7 SCHNELLES INTERNET 

Projekt Breitbanderschließung gestartet 

Die Gemeinde Böhmfeld will den Breitbandausbau zügig vorantreiben und strebt dies im 

Rahmen des neuen Breitbandförderverfahrens des Freistaates Bayern an. Der Freistaat fördert 

mit der Breitbandrichtlinie vom 09.07.2014 den sukzessiven Aufbau von 

hochleistungsfähigen Breitbandnetzen mit Übertragungsraten von mindestens 50 Mbit/s im 

Download. 

Bestandsaufnahme 

In einem ersten Schritt hat nun das beauftragte Fachbüro IKT (Regensburg) die IST- 

Versorgung ermittelt und in einer Karte farbig dargestellt (unten). Demnach ist Böhmfeld 

relativ gut versorgt, es zeigen sich aber auch einzelne Bereiche einer zu geringen Versorgung. 

Der Gemeinderat wird am 15.10.2014 ein vorläufiges Erschließungsgebiet festlegen, in dem 

Ausbaubedarf bestehen könnte. 

Die weiteren Verfahrensschritte sind durch die Breitbandrichtlinie vorgegeben. 

Starke staatliche Förderung 

Der Aufbau eines hochleistungsfähigen Breitbandnetzes mit mehr als 50 Mbit/s im ganzen 

Gemeindebereich wird sehr viel Geld kosten. Sollten die Netzbetreiber wie Telekom oder 

Kabel Deutschland den Ausbau nicht Ăeigenwirtschaftlichñ (aus der eigenen Tasche) 

finanzieren, muss die Gemeinde sich an den Kosten beteiligen. Der Freistaat Bayern greift der 

Gemeinde hilfreich unter die Arme und gewährt eine Förderung in Höhe von 70 Prozent, 

maximal 540.000 ú. Weitere 50.000 ú Fºrderung erhoffen sich die Gemeinden Bºhmfeld und 

Eitensheim durch die interkommunale Zusammenarbeit. 

In den nächsten Wochen wird die VG Eitensheim auf der gemeindlichen Homepage 

www.boehmfeld.eu einen Link einrichten, der Sie über alle Schritte informieren soll. 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

30 Mbit/s  und  mehr  

16 Mbit/s und mehr 

15 Mbit/s und weniger 

http://www.boehmfeld.eu/


EHRUNG FÜR BÜRGERMEISTER 8 

 

Am 28. Juli 2014 verlieh Innenminister Joachim Herrmann im Odeon in München die 

Kommunale Verdienstmedaille in Silber an verdiente Kommunalpolitiker, auch an den 

Böhmfelder Bürgermeister.  

 

 

 

 

Alfred Ostermeier mit Bürgermeisterin Rita 

Böhm (Kinding) und Altbürgermeister Adam 

Dierl (Altmannstein), die ebenfalls geehrt 

wurden, dahinter Innenminister Herrmann 

und Landrat Anton Knapp 


